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VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EU) Nr. 282/2014 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 11. Mirz 2014

iiber ein drittes Aktionsprogramm der Union im Bereich der Gesundheit (2014-2020) und zur
Aufhebung des Beschlusses Nr. 1350/2007/EG

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAI-
SCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen
Union, insbesondere auf Artikel 168 Absatz 5,

auf Vorschlag der Europiischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na-
tionalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (?),
gemifl dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),
in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Gemifl Artikel 168 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europiischen Union (AEUV) ist bei der Festlegung
und Durchfithrung aller Unionspolitiken und -mafnah-
men ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen.
Die Tatigkeit der Union muss die Gesundheitspolitik der
Mitgliedstaaten ergdnzen und unterstiitzen sowie die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die Ko-
ordinierung ihrer Programme unter uneingeschrinkter
Wahrung der Verantwortung der Mitgliedstaaten fur die
Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie die Organisa-
tion des Gesundheitswesens und die medizinische Ver-
sorgung férdern.

(2)  Zur Erfullung der in Artikel 168 AEUV genannten An-
forderungen ist eine fortgesetzte Anstrengung erforder-

(1) ABL C 143 vom 22.5.2012, S. 102.

() ABL C 225 vom 27.7.2012, S. 223.

() Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 26. Februar 2014
(noch nicht im Amitsblatt veroffentlicht) und Beschluss des Rates
vom 11. Mdrz 2014.

lich. Die Gesundheitsforderung auf Unionsebene bildet
auch einen integralen Bestandteil der Strategie "Europa
2020: Eine Strategie fiir intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum" (im Folgenden "Strategie Europa
2020"). Wenn die Menschen linger gesund und aktiv
bleiben und die Moglichkeit haben, aktiv auf ihre Ge-
sundheit Einfluss zu nehmen, wirkt sich dies — auch
durch den Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten — po-
sitiv auf die Gesundheit im Allgemeinen, auf die Lebens-
qualitdt sowie auf Produktivitit und Wettbewerbsfahig-
keit aus; gleichzeitig sinkt dadurch der Druck auf die
nationalen Haushalte. Mit der Unterstiitzung und An-
erkennung von der Gesundheit forderlichen Innovationen
lassen sich die Herausforderungen der Nachhaltigkeit im
Gesundheitswesen angesichts des demografischen Wan-
dels annehmen; um das Ziel des "integrativen Wachs-
tums" zu erreichen, sind Mafnahmen zum Abbau ge-
sundheitlicher Ungleichheiten wichtig. In diesem Kontext
ist es angebracht, das dritte Aktionsprogramm der Union
im Bereich der Gesundheit (2014-2020) (im Folgenden
"Programm”) festzulegen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert den
Begriff "Gesundheit" als einen Zustand des volligen kor-
perlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und
nicht nur des Freiseins von Krankheit oder Gebrechen.
Eine bessere Gesundheit der Bevolkerung in der Union
und ein Abbau der gesundheitlichen Ungleichheiten kann
nur bewirkt werden, wenn der Schwerpunkt nicht allein
auf der korperlichen Gesundheit liegt. Der WHO zufolge
machen psychische Probleme 40 % der mit Behinderun-
gen verbrachten Lebensjahre ("years lived with disability")
aus. Psychische Probleme sind auflerdem vielgestaltig,
lang anhaltend und eine Quelle der Diskriminierung
und tragen in erheblichem Mafle zu gesundheitlichen
Ungleichheiten bei. Dariiber hinaus wirkt sich die Wirt-
schaftskrise auf die Faktoren aus, die fur die psychische
Gesundheit relevant sind, weil Schutzfaktoren geschwacht
und Risikofaktoren erhoht werden.

Die fritheren Aktionsprogramme der Gemeinschaft im
Bereich der offentlichen Gesundheit (2003-2008) und
im Bereich der Gesundheit (2008-2013), die mit den
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Beschliissen Nr. 1786/2002/EG (1) bzw. Nr. 1350/2007/
EG des Europiischen Parlaments und des Rates (%) an-
genommen wurden (im Folgenden "frithere Gesundheits-
programme"), sind positiv beurteilt worden, weil sie eine
Reihe wichtiger Entwicklungen und Verbesserungen an-
gestoflen haben. Das Programm sollte auf den Ergebnis-
sen der fritheren Gesundheitsprogramme aufbauen. Auch
sollte es den Empfehlungen der externen Priifungen und
Bewertungen Rechnung tragen, insbesondere den Emp-
fehlungen des Rechnungshofs im Sonderbericht Nr.
2/2009, in dem es wie folgt heifft: "Fiir den Zeitraum
nach 2013 sollten das Europdische Parlament, der Rat
und die Kommission Uberlegungen dariiber anstellen,
in welchem Umfang Mafinahmen der Union im Bereich
der offentlichen Gesundheit durchgefiihrt werden sollen
und wie der Ansatz der Union bei Finanzierungen in
diesem Bereich aussehen soll. Bei diesen Uberlegungen
sollten die verfiigbaren Mittel und das Vorhandensein
anderer Kooperationsmechanismen beriicksichtigt wer-
den, die ebenfalls genutzt werden konnen, um die euro-
paweite Zusammenarbeit und den Informationsaustausch
zwischen Interessensgruppen zu erleichtern."

Im Einklang mit den Zielen der Strategie Europa 2020
sollte sich das Programm auf eine Reihe genau definierter
Ziele und Maflnahmen mit deutlichem, nachgewiesenem
Unionsmehrwert konzentrieren; dabei sollte eine gerin-
gere Zahl von Titigkeiten in vorrangigen Bereichen im
Mittelpunkt der Forderung stehen. Der Schwerpunkt
sollte nach dem Subsidiarititsprinzip auf Bereiche gelegt
werden, in denen es um eindeutige grenziiberschreitende
oder den Binnenmarkt betreffende Fragen geht oder in
denen sich durch die Zusammenarbeit auf Unionsebene
erhebliche Vorteile oder Effizienzsteigerungen erzielen
lassen.

Das Programm sollte dazu dienen, Mafinahmen in Berei-
chen zu fordern, in denen anhand folgender Aspekte ein
Unionsmehrwert nachgewiesen werden kann: Austausch
bewdahrter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, For-
derung von Netzen fiir den Austausch von Wissen oder
gemeinsames Lernen, Bekdmpfung grenziiberschreitender
Gesundheitsgefahren zur Senkung von deren Risiken und
zur Milderung ihrer Folgen, Thematisierung bestimmter
Binnenmarktfragen, in denen die Union hinreichend legi-
timiert ist, um Losungen von hoher Qualitit fiir alle Mit-
gliedstaaten sicherzustellen, ErschlieSung des Innovati-
onspotenzials im Gesundheitswesen, Mafinahmen zur
eventuellen Entwicklung eines Benchmarking-Systems,
um fundierte Entscheidungen auf Unionsebene zu ermog-
lichen, Effizienzsteigerung durch Vermeidung tiberschnei-
dungsbedingter Verschwendung von Ressourcen und op-
timaler Einsatz der finanziellen Ressourcen.

Bei der Umsetzung des Programms sollte die Verantwor-
tung der Mitgliedstaaten fur die Festlegung ihrer Gesund-
heitspolitik sowie fir die Organisation des Gesundheits-
wesens und die medizinische Versorgung gewahrt blei-
ben.

Der Europiische Gesundheitsbericht 2009 der WHO
weist auf steigenden Investitionsbedarf im Gesundheits-

(") Beschluss Nr. 1786/2002/EG des Europdischen Parlaments und des

Rates vom 23. September 2002 iiber ein Aktionsprogramm der
Gemeinschaft im Bereich der offentlichen Gesundheit (2003-2008)
(ABL L 271 vom 9.10.2002, S. 1).

(®) Beschluss Nr. 1350/2007/EG des Europdischen Parlaments und des

Rates vom 23. Oktober 2007 iiber ein zweites Aktionsprogramm
der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit (2008—2013) (ABI.
L 301 vom 20.11.2007, S. 3).

(10)

1

(12)

wesen und in den Gesundheitssystemen hin. In diesem
Zusammenhang werden die Mitgliedstaaten dazu ange-
regt, der Gesundheitsforderung in ihren einzelstaatlichen
Programmen eine Vorrangstellung einzurdumen und den
hoheren Bekanntheitsgrad der Moglichkeiten zur Unions-
forderung im Gesundheitswesen fiir sich zu nutzen. Da-
her sollte das Programm die Ubernahme seiner Ergeb-
nisse in die nationale Gesundheitspolitik erleichtern.

Innovationen im Gesundheitswesen sollten als Strategie
fur die offentliche Gesundheit angesehen werden, die sich
nicht nur auf technologische Fortschritte bei Produkten
und Dienstleistungen beschrinkt. Die Forderung von In-
novationen im Bereich der offentlichen Gesundheitsfiir-
sorge, bei Priaventionsmafinahmen, in der Verwaltung der
Gesundheitssysteme und bei der Organisation und Er-
bringung von Gesundheitsdiensten und medizinischer
Versorgung, einschliefSlich Interventionen zur Gesund-
heitsférderung und zur Pravention von Krankheiten, hat
das Potenzial, bessere Ergebnisse im Gesundheitsbereich
zu erzielen, die Versorgungsqualitit fiir die Patienten zu
erhohen und bisher unerfilltem Bedarf nachzukommen,
gleichzeitig aber auch die Wettbewerbsfahigkeit der Ak-
teure und die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit
der Gesundheitsdienste und medizinischen Versorgung
zu verbessern. Daher sollte das Programm die freiwillige
Ubernahme von Innovationen in das Gesundheitswesen
erleichtern und dabei den in den Schlussfolgerungen des
Rates vom 2. Juni 2006 (}) dargelegten gemeinsamen
Werten und Prinzipien in den Gesundheitssystemen der
Europdischen Union Rechnung tragen.

Das Programm sollte insbesondere vor dem Hintergrund
der Wirtschaftskrise dazu beitragen, durch Mafinahmen
im Rahmen verschiedener Ziele gesundheitliche Ungleich-
heiten abzubauen und Gleichheit und Solidaritit zu for-
dern, indem es den Austausch bewihrter Verfahren for-
dert und erleichtert.

Gemafs Artikel 8 und 10 AEUV fordert die Union die
Gleichstellung von Mannern und Frauen und zielt darauf
ab, Diskriminierungen zu bekdmpfen. Entsprechend sollte
das Programm bei allen seinen Mafnahmen die durch-
gingige Beriicksichtigung der Gleichstellung von Min-
nern und Frauen und die Ziele der Nichtdiskriminierung
fordern.

Die Patienten miissen unter anderem durch die For-
derung ihrer Gesundheitskompetenz in die Lage versetzt
werden, aktiver auf ihre Gesundheit und ihre gesundheit-
liche Versorgung Einfluss zu nehmen, gesundheitlichen
Beeintrachtigungen vorzubeugen und sachkundige Ent-
scheidungen zu treffen. Die Transparenz der gesundheit-
lichen Versorgung und der Gesundheitssysteme und die
Verfiigbarkeit von verldsslichen, unabhingigen und nut-
zerfreundlichen Informationen fiir Patienten sollte opti-
miert werden. Feedback der Patienten und die Kommuni-
kation mit ihnen sollten in die Praxis der gesundheitli-
chen Versorgung einflieen. Die Unterstiitzung fir Mit-
gliedstaaten, Patientenverbinde und Interessengruppen ist
von wesentlicher Bedeutung und sollte auf Unionsebene
koordiniert werden, damit die Patienten, insbesondere
solche, die an seltenen Krankheiten leiden, wirksam dabei
unterstiitzt werden, grenziiberschreitend Behandlungs-
moglichkeiten zu nutzen.

(%) Schlussfolgerungen des Rates zum Thema "Gemeinsame Werte und

Prinzipien in den Europiischen Union-Gesundheitssystemen" (ABI. C
146 vom 22.6.2006, S. 1).



21.3.2014 Amtsblatt der Europdischen Union L 86/3
(13)  Fiur die Leistungsfihigkeit der Gesundheitssysteme und gramm bei der Bekdmpfung iibertragbarer Krankheiten

(14)

(15)

die Sicherheit der Patienten ist es von grundlegender
Bedeutung, dass die Belastung durch resistente Infektions-
erreger und nosokomiale Infektionen gesenkt wird und
die Verfiigbarkeit wirksamer Antibiotika sichergestellt ist.
Anhaltende Bemithungen zur Verbesserung der Analyse-
methoden, mit denen eine Antibiotikaresistenz aufgespiirt
und verhindert werden kann, und zur Verbesserung der
Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen, die mit
Antibiotikaresistenzen konfrontiert sind, einschlieflich
des Veterinirbereichs, sollten durch das Programm unter-
stiitzt werden.

Angesichts einer immer dlter werdenden Gesellschaft
konnen richtig gesteuerte Investitionen in Gesundheits-
forderung und Pravention die Zahl der "gesunden Le-
bensjahre" erhohen und es damit &lteren Menschen er-
moglichen, auch im Alter ein gesundes und aktives Leben
zu fithren. Chronische Erkrankungen sind fiir mehr als
80 % der vorzeitigen Todesfille in der Union verantwort-
lich. Das Programm sollte evidenzbasierte und bewihrte
Verfahren zur kostenwirksamen Gesundheitsforderung
und Maflnahmen zur Privention von Krankheiten, die
insbesondere auf die wichtigsten Risikofaktoren aus-
gerichtet sind, wie Tabak- und Drogenkonsum, Alkohol-
missbrauch und ungesunde Erndhrungsgewohnheiten,
Fettleibigkeit und Bewegungsmangel sowie HIV/AIDS,
Tuberkulose und Hepatitis, ermitteln und verbreiten
und ihre Ubernahme fordern. Eine wirksame Privention
wiirde zu einer besseren finanziellen Nachhaltigkeit der
Gesundheitssysteme beitragen. Das Programm sollte un-
ter Beriicksichtigung geschlechterspezifischer Fragen ei-
nen Beitrag zur Krankheitspravention in all ihren Aspek-
ten (Primir-, Sekundir- und Tertidrpravention) und in
allen Lebensphasen der Unionsbiirger, zur Gesundheits-
forderung und zur Schaffung von guten Rahmenbedin-
gungen fur eine gesunde Lebensfithrung leisten und dabei
auch die zugrunde liegenden sozialen Faktoren und Um-
weltfaktoren sowie die gesundheitlichen Auswirkungen
bestimmter Behinderungen beriicksichtigen.

Um die Folgen der in dem Beschluss 1082/2013/EU des
Europiischen Parlaments und des Rates () dargelegten
grenziiberschreitenden Gesundheitsgefahren, die von der
Massenkontamination durch chemische Zwischenfille bis
hin zu Pandemien reichen konnen, wie jenen, die jiingst
durch E. coli, das Grippevirus HIN1 oder SARS (schwe-
res akutes respiratorisches Syndrom) ausgeldst wurden,
oder die gesundheitlichen Auswirkungen durch zuneh-
mende Bevolkerungsbewegungen auf ein Mindestmafd
zu reduzieren, sollte das Programm zur Schaffung und
Aufrechterhaltung solider Mechanismen und Instrumente
zur Erkennung, zur Bewertung und zum Umgang mit
schwerwiegenden grenziiberschreitenden ~ Gesundheits-
gefahren beitragen. Angesichts der Art dieser Gefahren
sollte das Programm koordinierte Gesundheitsmafinah-
men auf Unionsebene fordern, die verschiedene Aspekte
grenziiberschreitender Gesundheitsgefahren — aufbauend
auf Bereitschafts- und Reaktionsplanung, fundierter und
zuverldssiger Risikobewertung und einem soliden Rah-
men fiir Risiko- und Krisenmanagement — behandeln.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass das Pro-

(") Beschluss Nr. 1082/2013/EU des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 22. Oktober 2013 zu schwerwiegenden grenziiberschrei-
tenden Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung der Entscheidung
Nr. 2119/98/EG (ABL L 293 vom 5.11.2013, S. 1).

(18)

die Komplementaritit mit dem Arbeitsprogramm des Eu-
ropdischen Zentrums fiir die Prévention und die Kon-
trolle von Krankheiten, das durch die Verordnung (EG)
Nr. 851/2004 des Europiischen Parlaments und des Ra-
tes (3) errichtet wurde, sowie mit den Aktivititen nutzt,
die im Rahmen von Forschungs- und Innovationspro-
grammen der Union gefordert werden. Besondere An-
strengungen sollten unternommen werden, um Kohirenz
und Synergie-Effekte zwischen dem Programm und der
weltweit im Gesundheitsbereich im Rahmen anderer Uni-
onsprogramme und -instrumente durchgefithrten Arbei-
ten sicherzustellen, insbesondere in Bezug auf Grippe,
HIV/Aids, Tuberkulose und andere grenziiberschreitende
Gesundheitsgefahren in Drittlindern.

Die Mafnahmen des Programms sollten sich auch auf
grenziiberschreitende  Gesundheitsgefahren — erstrecken
konnen, die durch biologische und chemische Zwischen-
falle ausgelost werden oder durch die Umwelt und den
Klimawandel bedingt sind. Wie in der Mitteilung der
Kommission "Ein Haushalt fur 2020" ausgefuhrt, hat
sich die Kommission verpflichtet, den Klimawandel bei
den Ausgaben fiir die Unionsprogramme durchgingig zu
beriicksichtigen und mindestens 20 % des Unionshaus-
halts fir Ziele, die mit dem Klima im Zusammenhang
stehen, aufzuwenden. Die Ausgaben im Rahmen der Ein-
zelziele des Programms im Zusammenhang mit schwer-
wiegenden grenziiberschreitenden Gesundheitsgefahren
sollten allgemein zu diesen Zielen beitragen, indem sie
auf mit dem Klimawandel zusammenhingende Gesund-
heitsgefahren ausgerichtet werden. Die Kommission sollte
iber die Ausgaben in Verbindung mit dem Klimawandel
im Rahmen des Programms informieren.

Gemafs Artikel 114 AEUV ist mit den Rechtsvorschriften
der Union, welche die Errichtung und das Funktionieren
des Binnenmarkts zum Gegenstand haben, ein hohes Ge-
sundheitsschutzniveau sicherzustellen. In Ubereinstim-
mung mit diesem Ziel sollten im Rahmen des Pro-
gramms besondere Anstrengungen unternommen wer-
den, um Mafnahmen zu unterstiitzen, die nach den
Rechtsvorschriften der Union in den Bereichen iibertrag-
bare Krankheiten und andere Gesundheitsbedrohungen,
menschliche Gewebe und Zellen, Blut, menschliche Or-
gane, Medizinprodukte, Arzneimittel, Patientenrechte in
der grenziiberschreitenden Gesundheitsversorgung sowie
Tabakerzeugnisse und Tabakwerbung erforderlich sind
und zur Verwirklichung der damit verfolgten Ziele bei-
tragen.

Das Programm sollte evidenzbasierte Entscheidungen er-
moglichen, indem es ein Gesundheitsinformations- und
—wissenssystem fordert; dabei sind die einschligigen Ta-
tigkeiten internationaler Organisationen wie der WHO
und der Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) zu beriicksichtigen. Dieses Sys-
tem sollte unter anderem die Nutzung bestehender In-
strumente und gegebenenfalls eine Weiterentwicklung der
standardisierten Gesundheitsinformationen und Instru-
mente zur Gesundheitsiiberwachung umfassen, sowie
die Erhebung und Auswertung von Gesundheitsdaten,
die Unterstiitzung der Wissenschaftlichen Ausschiisse,

(®) Verordnung (EG) Nr. 851/2004 des Europdischen Parlaments und

des Rates vom 21. April 2004 zur Errichtung eines Europdischen
Zentrums fiir die Privention und die Kontrolle von Krankheiten
(ABL L 142 vom 30.4.2004, S. 1).
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die gemidfl dem Beschluss 2008/721/EG der Kommis-
sion (') eingesetzt wurden, und die weite Verbreitung
der Programmergebnisse.

Die Gesundheitspolitik der Union zielt darauf ab, die
Gesundheitspolitik der Mitgliedstaaten zu ergdnzen und
zu unterstiitzen und die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten sowie die Koordinierung ihrer Programme
zu fordern. Der Austausch bewihrter Verfahren spielt
dabei eine zentrale Rolle. Ein solcher Austausch sollte
nationale Behorden in die Lage versetzen, von den in
anderen Mitgliedstaaten entwickelten effizienten Losun-
gen zu profitieren, Doppelarbeit zu verringern und das
Kosten-Nutzen-Verhaltnis zu verbessern, indem innova-
tive Losungen im Gesundheitsbereich gefordert werden.
Deshalb sollte das Programm sich hauptsichlich auf die
Zusammenarbeit mit den fiir das Gesundheitswesen zu-
standigen Behorden der Mitgliedstaaten konzentrieren
und Anreize fur eine umfangreichere Beteiligung aller
Mitgliedstaaten bieten, wie es in den Bewertungen der
fritheren Gesundheitsprogramme empfohlen wird. Ins-
besondere Mitgliedstaaten mit einem Bruttonationalein-
kommen pro Einwohner, das weniger als 90% des Uni-
onsdurchschnitts betragt, sollten nachdriicklich aufgefor-
dert werden, sich an Mafinahmen zu beteiligen, die von
den fur das Gesundheitswesen zustindigen Behorden der
Mitgliedstaaten oder von Stellen, die im Auftrag dieser
Behorden handeln, kofinanziert werden. Solche Mafinah-
men sollten als auffergewdhnlich zweckmiafig gelten und
insbesondere dem Ziel einer erleichterten und umfang-
reicheren Beteiligung der Mitgliedstaaten dienen, deren
Bruttonationaleinkommen pro Einwohner weniger als
90% des Unionsdurchschnitts betragt. Es sollte ebenfalls
erwogen werden, die Beteiligung dieser Mitgliedstaaten an
solchen Maflnahmen durch weitere, zweckdienliche und
nicht finanzielle Unterstiitzung zu fordern, zum Beispiel
hinsichtlich der Antragstellung, des Wissenstransfers und
der Aufnahme von Fachkenntnissen.

Nichtstaatliche Stellen und Interessengruppen des Ge-
sundheitswesens, insbesondere Patientenverbande und
Verbinde der Angehorigen der Gesundheitsberufe, erfil-
len eine wichtige Aufgabe bei der Bereitstellung notwen-
diger Informationen und der Beratung der Kommission
hinsichtlich der Programmdurchfithrung. Dazu benétigen
sie gegebenenfalls Fordermittel aus dem Programm. Aus
diesem Grund sollte das Programm fiir nichtstaatliche
Stellen und Patientenverbinde des offentlichen Gesund-
heitswesens offen sein, die eine wichtige Rolle im Dialog
mit dem Biirger auf Unionsebene spielen, wie durch Be-
teiligung an Beratungsgruppen, und die auf diese Weise
zur Verwirklichung der Einzelziele des Programms beitra-
gen.

Das Programm sollte Synergie-Effekte fordern und gleich-
zeitig Uberschneidungen mit verbundenen Unionspro-
grammen und -mafnahmen vermeiden, indem gegebe-
nenfalls die Aufnahme bahnbrechender Innovationen
aus der Forschung in das Gesundheitswesen gefordert
wird. Andere Unionsmittel und -programme sollten auf
geeignete Weise genutzt werden, insbesondere das durch
die Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europdischen

(") Beschluss 2008/721/EG der Kommission vom 5. August 2008 zur
Einrichtung einer Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen Aus-
schiisse und Sachverstdndigen im Bereich Verbrauchersicherheit, 6f-
fentliche Gesundheit und Umwelt und zur Aufhebung des Beschlus-
ses 2004/210/EG (ABL. L 241 vom 10.9.2008, S. 21).

Parlaments und des Rates (?) aufgestellte Rahmenpro-
gramm fiir Forschung und Innovation 2014-2020 (Ho-
rizont 2020) sowie dessen Ergebnisse, die Strukturfonds,
das durch die Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates (*) aufgestellte Pro-
gramm fiir Beschiftigung und soziale Innovation, der
durch die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates (%)
errichtete Solidaritdtsfonds der Europdischen Union,

die Unionsstrategie fiir Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz (2007-2012), das durch die Verordnung
(EU) Nr. 1287/2013 des Europdischen Parlaments und
des Rates (°) aufgestellte Programm fiir die Wettbewerbs-
fahigkeit von Unternehmen und fiir kleine und mittlere
Unternehmen (COSME), das durch die Verordnung (EU)
Nr. 1293/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates (%) aufgestellte Programm fiir Umwelt- und Klima-
politik (LIFE), das Verbraucherprogramm, das durch die
Verordnung (EU) Nr. 1382/2013 des Europdischen Par-
laments und des Rates () aufgestellte Programm "Justiz",
das Gemeinsame Programm fiir umgebungsunterstiitztes
Leben, das durch die Verordnung (EU) Nr. 1288/2013
des Europdischen Parlaments und des Rates (%) auf-
gestellte Programm fiir allgemeine und berufliche Bil-
dung, Jugend und Sport (Erasmus+), das durch die Ver-
ordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europiischen Parlaments
und des Rates (%) aufgestellte Europdische Statistische Pro-
gramm und die Europiische Innovationspartnerschaft fiir
Aktivitit und Gesundheit im Alter mit ihren jeweiligen
Mafnahmen.

Gemdfs Artikel 168 Absatz 3 AEUV haben die Union
und die Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit mit Dritt-
lindern und den fir das Gesundheitswesen zustindigen

Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europiischen Parlaments und

des Rates vom 11. Dezember 2013 iiber das Rahmenprogramm fiir
Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur
Aufhebung des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG (ABL L 347 vom
20.12.2013, S. 104).

Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 des Europiischen Parlaments und
des Rates vom 11. Dezember 2013 iiber ein Programm der Euro-
péischen Union fiir Beschiftigung und soziale Innovation ("EaSI")
und zur Anderung des Beschlusses Nr. 283/2010/EU iiber die Ein-
richtung eines europiischen Progress-Mikrofinanzierungsinstruments
fur Beschiftigung und soziale Eingliederung (ABL L 347 vom
20.12.2013, S. 238).

Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom 11. November
2002 zur Errichtung des Solidarititsfonds der Europiischen Union
(ABL L 311 vom 14.11.2002, S. 3).

Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 11. Dezember 2013 tber ein Programm fir die
Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen und fur kleine und mittlere
Unternehmen (COSME) (2014-2020) und zur Aufhebung des Be-
schlusses Nr. 1639/2006/EG (ABL L 347 vom 20.12.2013, S. 33).
Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 des Europiischen Parlaments und
des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Aufstellung des Programms
fur die Umwelt und Klimapolitik (LIFE) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 614/2007 (ABL L 347 vom 20.12.2013,
S. 185).

Verordnung (EU) Nr. 13822013 des Europiischen Parlaments und
des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Einrichtung des Programms
"Justiz" fir den Zeitraum 2014 bis 2020 (ABL. L 354 vom
28.12.2013, S. 73).

Verordnung (EU) Nr. 12882013 des Europiischen Parlaments und
des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung von "Erasmus+",
dem Programm der Union fiir allgemeine und berufliche Bildung,
Jugend und Sport, und zur Aufhebung der Beschliisse Nr.
1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (ABL
L 347 vom 20.12.2013, S. 50).

Verordnung (EU) Nr. 99/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 15. Januar 2013 iiber das Europdische Statistische Pro-
gramm 2013-2017 (ABL L 39 vom 9.2.2013, S. 12).
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(23)

(24)

(25)

(26)

internationalen Organisationen zu férdern. Das Pro-
gramm sollte daher Drittlindern zur Beteiligung offen
stehen, und zwar insbesondere Beitrittslindern, Bewerber-
landern und potenziellen Bewerberldndern, die durch eine
Heranfithrungsstrategie unterstiitzt werden, Landern der
Europdischen Freihandelsassoziation (EFTA)/des Europdi-
schen Wirtschaftsraums (EWR), Nachbarlindern und in
die Europdische Nachbarschaftspolitik einbezogenen Lin-
dern sowie sonstigen Lindern nach Maflgabe der Bedin-
gungen einschldgiger bilateraler oder multilateraler Ver-
einbarungen.

Geeignete Beziehungen zu Drittlindern, die nicht am
Programm teilnehmen, sollten erleichtert werden, damit
sich die Programmziele verwirklichen lassen; dabei sind
etwaige einschligige Vereinbarungen zwischen diesen
Liandern und der Union zu beriicksichtigen. Dies konnte
beinhalten, dass die Union Veranstaltungen zu Gesund-
heitsfragen organisiert oder die Drittlinder erginzende
Tatigkeiten zu den im Rahmen des Programms gef6rder-
ten Tatigkeiten in Bereichen von gemeinsamem Interesse
durchfiihren; es sollte jedoch nicht mit einer Finanzhilfe
aus dem Programm verbunden sein.

Zwecks groftmoglicher Wirksamkeit und Effizienz der
Mafnahmen auf Unions- und internationaler Ebene und
zur Durchfithrung des Programms sollte die Zusammen-
arbeit mit den einschldgigen internationalen Organisatio-
nen wie den Vereinten Nationen und ihren Sonderorga-
nisationen, vor allem der WHO, ebenso wie mit dem
Europarat und der OECD ausgebaut werden.

Das Programm sollte eine Laufzeit von sieben Jahren
haben, damit diese mit der Geltungsdauer des mehrjih-
rigen Finanzrahmens nach der Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 1311/2013 des Rates (') tbereinstimmt. In dieser
Verordnung wird fiir die gesamte Laufzeit des Programms
eine Finanzausstattung festgelegt, die fur das Europdische
Parlament und den Rat im Rahmen des jihrlichen Haus-
haltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne
der Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung
vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europdischen
Parlament, dem Rat und der Kommission iiber die Haus-
haltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich
und die wirtschaftliche Haushaltsfithrung (?) bildet.

Gemaf Artikel 54 der Verordnung (EU, Euratom) Nr.
966/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates (°)
bildet die vorliegende Verordnung die Rechtsgrundlage
fur die Manahme und fiir die Durchfithrung des Pro-
gramms.

Damit die Kontinuitit der im Rahmen des Programms
bereitgestellten finanziellen Unterstiitzung fiir die Arbeit
der betreffenden Stellen gewihrleistet ist, sollte die Kom-
mission die Moglichkeit haben, im jdhrlichen Arbeitspro-
gramm fur 2014 die unmittelbar mit der Durchfithrung
der unterstiitzten Tatigkeiten verbundenen Kosten auch

(") Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezem-
ber 2013 zur Festlegung des mehrjahrigen Finanzrahmens fiir die
Jahre 2014-2020 (ABL L 347 vom 20.12.2013, S. 884).

() ABL C 373 vom 20.12.2013, S. 1.

(}) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europiischen Par-
laments und des Rates vom 25. Oktober 2012 iiber die Haushalts-
ordnung fir den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates
(ABL L 298 vom 26.10.2012, S. 1).

(28)

(29)

(30)

dann als forderfihig zu betrachten, wenn sie dem Emp-
fanger bereits vor der Einreichung des Finanzierungs-
antrags entstanden sind.

Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die
Durchfithrung dieser Verordnung mittels jahrlicher Ar-
beitsprogramme sollten der Kommission Durchfiithrungs-
befugnisse tibertragen werden. Diese Befugnisse sollten
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
des Europdischen Parlaments und des Rates (*) ausgeiibt
werden.

Das Programm sollte unter uneingeschrankter Wahrung
des Grundsatzes der Transparenz durchgefiihrt werden.
Die Aufteilung der Mittel auf die verschiedenen Ziele
des Programms sollte iiber die gesamte Laufzeit des Pro-
gramms hinweg ausgewogen sein und den fir die Ge-
sundheitsforderung zu erwartenden Vorteilen Rechnung
tragen. Im Rahmen des Programms sollten geeignete
Mafinahmen ausgewahlt und finanziert werden, die den
Einzelzielen des Programms entsprechen und einen deut-
lichen Unionsmehrwert erbringen. Die jihrlichen Arbeits-
programme sollten im Einklang mit der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 966/2012 insbesondere die wesentlichen
Auswahlkriterien fur die potenziellen Finanzhilfeempfin-
ger enthalten, damit sichergestellt ist, dass diese iiber die
finanzielle und operative Leistungsfahigkeit verfiigen, um
die aus dem Programm finanzierten Mafnahmen durch-
fuhren zu konnen, und gegebenenfalls ihre Unabhingig-
keit nachweisen kénnen.

Wert und Auswirkungen des Programms sollten regel-
miflig tiberwacht und bewertet werden. Bei der Bewer-
tung sollte der Umstand Beriicksichtigung finden, dass
die Verwirklichung der Programmziele linger dauern
kann als seine Laufzeit. Nach Ablauf der Halfte der Lauf-
zeit des Programms, aber nicht spiter als am 30. Juni
2017, sollte der Halbzeit-Bewertungsbericht erstellt wer-
den, damit der Sachstand bei der Umsetzung der thema-
tischen Priorititen des Programms beurteilt werden kann.

Damit die Ergebnisse des Halbzeit-Bewertungsberichts
iber die Umsetzung des Programms in vollem Umfang
fur das Programm genutzt werden konnen und gegebe-
nenfalls die fiir das Erreichen der Programmziele erfor-
derlichen Anpassungen vorgenommen werden konnen,
sollte der Kommission die Befugnis iibertragen werden,
gemafd Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um in
dieser Verordnung dargelegte thematische Priorititen zu
streichen oder neue thematische Priorititen hinzuzu-
fugen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kom-
mission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverstindi-
gen, durchfiihrt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung
delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewihrleis-
ten, dass die einschligigen Dokumente dem Europdischen
Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf
angemessene Weise ibermittelt werden.

(*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europiischen Parlaments und

des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen
Regeln und Grundsitze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahr-
nehmung der Durchfithrungsbefugnisse durch die Kommission kon-
trollieren (ABL L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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Die Zusammenarbeit der einzelstaatlichen Behorden ist
von wesentlicher Bedeutung, um Informationen mit po-
tenziellen Antragstellern zu teilen, damit eine ausgewo-
gene Beteiligung am Programm mdoglich ist, und um
Wissen zu vermitteln, das durch das Programm mit
den verschiedenen nationalen Beteiligten des Gesund-
heitswesens erarbeitet wird. Deshalb sollten die Mitglied-
staaten zur Unterstiitzung dieser Tatigkeiten nationale
Anlaufstellen benennen.

Bei der Anwendung der Verordnung sollte die Kommis-
sion die einschldgigen Experten, einschliefSlich der natio-
nalen Anlaufstellen, konsultieren.

Die finanziellen Interessen der Union sollten wihrend des
ganzen Ausgabenzyklus durch angemessene Mafnahmen
geschiitzt werden; dazu gehoren die Prdvention, Auf-
deckung und Untersuchung von UnregelmifRigkeiten,
die Riickforderung entgangener, zu Unrecht gezahlter
oder nicht bestimmungsgemify verwendeter Mittel und
gegebenenfalls Sanktionen.

Zwischen dem neuen und dem bisherigen Programm
sollte ein reibungsloser Ubergang sichergestellt werden,
vor allem im Hinblick auf die Fortfihrung mehrjihriger
Vereinbarungen fiir seine Abwicklung, wie z. B. zur Fi-
nanzierung der technischen und administrativen Unter-
stiitzung. Ab dem 1. Januar 2021 sollten die Mittelzuwei-
sungen fur die technische und die administrative Unter-
stiitzung gegebenenfalls die Ausgaben fiir die Abwicklung
von Mafnahmen abdecken, die bis Ende 2020 nicht ab-
geschlossen sind.

Da die allgemeinen Ziele dieser Verordnung, niamlich die
Politiken der Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Ge-
sundheit der Bevolkerung in der Union und zum Abbau
gesundheitlicher Ungleichheiten dadurch zu erginzen, zu
unterstiitzen und einen Mehrwert fur diese Politiken zu
erbringen, dass sie Innovation im Gesundheitswesen for-
dern, die Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme erhéhen,
die Gesundheit der Unionsbiirgerinnen und -biirger ver-
bessern und sie vor schwerwiegenden grenziiberschrei-
tenden Gesundheitsgefahren schiitzen, von den Mitglied-
staaten nicht ausreichend verwirklicht werden konnen,
sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkun-
gen dieser Verordnung auf Unionsebene besser zu ver-
wirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags iiber die Europdische Union ver-
ankerten Subsidiaritdtsprinzip titig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Ver-
haltnismaRigkeit geht diese Verordnung nicht iber das
fur die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maf hi-
naus.

Diese  Verordnung ersetzt den  Beschluss Nr.
1350/2007/EG. Der genannte Beschluss sollte deshalb
aufgehoben werden.

Es empfiehlt sich, fiir einen unterbrechungsfreien rei-
bungslosen Ubergang zwischen dem bisherigen Pro-
gramm im Bereich der Gesundheit (2008-2013) und
dem Programm zu sorgen und die Laufzeit des Pro-
gramms an die Verordnung (EU, Euratom) Nr.
1311/2013 anzugleichen. Daher sollte das Programm
ab dem 1. Januar 2014 gelten —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1
Festlegung des Programms

Mit dieser Verordnung wird das dritte mehrjihrige Aktionspro-
gramm der Union im Bereich der Gesundheit fiir den Zeitraum
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 (im Folgen-
den "Programm") festgelegt.

Artikel 2
Allgemeine Ziele

Die allgemeinen Ziele des Programms bestehen darin, die Poli-
tiken der Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Gesundheit der
Unionsbiirger und -biirgerinnen und zum Abbau gesundheitli-
cher Ungleichheiten dadurch zu ergdnzen, zu unterstiitzen und
einen Mehrwert fiir diese Politiken zu erbringen, dass sie die
Gesundheit fordern, Innovation im Gesundheitswesen unterstiit-
zen, die Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme erhéhen und die
Unionsbiirgerinnen und -biirger vor schwerwiegenden grenz-
tiberschreitenden Gesundheitsgefahren schiitzen.

KAPITEL 1T
ZIELE UND MASSNAHMEN
Artikel 3
Einzelziele und Indikatoren

Die in Artikel 2 genannten allgemeinen Ziele werden iiber die
folgenden Einzelziele verfolgt:

(1) Zur Forderung der Gesundheit, Pravention von Krankheiten
und Schaffung von guten Rahmenbedingungen fiir eine ge-
sunde Lebensfihrung: Ermittlung, Verbreitung und For-
derung der Ubernahme evidenzbasierter bewihrter Verfah-
ren zur kostenwirksamen Gesundheitsforderung und Pra-
vention von Krankheiten, wobei die betreffenden Mafnah-
men vor allem auf durch die Lebensfihrung bedingte Risi-
kofaktoren auszurichten sind und der Schwerpunkt auf den
Unionsmehrwert zu setzen ist.

Dieses Ziel bemisst sich vor allem am Anstieg der Anzahl
der Mitgliedstaaten, die sich an der Gesundheitsférderung
und der Privention von Krankheiten beteiligen und die die
evidenzbasierten und bewdahrten Verfahren in Form von
Mafnahmen und Aktionen auf der geeigneten Ebene der
Mitgliedstaaten anwenden.

(2) Zum Schutz der Unionsbiirgerinnen und -biirger vor
schwerwiegenden grenziiberschreitenden Gesundheitsgefah-
ren: Ermittlung und Entwicklung kohérenter Konzepte und
Forderung ihrer Umsetzung fiir eine bessere Abwehrbereit-
schaft und Koordinierung in gesundheitlichen Krisenfillen.

Dieses Ziel bemisst sich vor allem am Anstieg der Anzahl
der Mitgliedstaaten, die die kohdrenten Konzepte bei der
Ausgestaltung ihrer Bereitschaftspline verwenden.
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(3) Zur Forderung des Kapazititsaufbaus im Gesundheitswesen
und als Beitrag zur Schaffung innovativer, effizienter und
nachhaltiger Gesundheitssysteme: Ermittlung und Entwick-
lung von Instrumenten und Mechanismen auf Unionsebene
zur Behebung des Mangels an Humanressourcen und Fi-
nanzmitteln sowie zur Erleichterung der freiwilligen Uber-
nahme von Innovationen bei Interventionsstrategien im Ge-
sundheitswesen und bei Priventionsmafnahmen.

Dieses Ziel bemisst sich vor allem an der Zunahme der
erstellten Gutachten und der Anzahl der Mitgliedstaaten,
die die ermittelten Instrumente und Mechanismen nutzen,
um in ihren Gesundheitssystemen zu wirksamen Ergebnis-
sen beizutragen.

(4) Zur Erleichterung des Zugangs zu besserer und sicherer
Gesundheitsversorgung fiir die Unionsbiirgerinnen und
-biirger: Verbesserung des Zugangs zu medizinischem Sach-
verstand und Informationen fiber spezifische Beschwerden
tiber die nationalen Grenzen hinaus, Erleichterung der An-
wendung der Forschungsergebnisse und Entwicklung von
Instrumenten zur Verbesserung der Qualitit der Gesund-
heitsversorgung und der Patientensicherheit unter anderem
durch Mafnahmen, die zur Verbesserung der Gesundheits-
kompetenz beitragen.

Dieses Ziel bemisst sich vor allem am Anstieg der Anzahl
der Europiischen Referenznetzwerke im Sinne der Richtlinie
2011/24/EU des Europiischen Parlaments und des Rates (')
(im Folgenden "Europiische Referenznetzwerke"), am An-
stieg der Anzahl der Gesundheitsdienstleister und Fachzen-
tren, die sich Europdischen Referenznetzwerken anschlieBen,
und am Anstieg der Anzahl der Mitgliedstaaten, die die
entwickelten Instrumente nutzen.

Artikel 4
Forderfihige Manahmen

Die Einzelziele des Programms werden durch die Mafnahmen
im Einklang mit den in Anhang I aufgefithrten thematischen
Priorititen verwirklicht und uber die in Artikel 11 genannten
jhrlichen Arbeitsprogramme umgesetzt.

KAPITEL 1II
FINANZBESTIMMUNGEN
Attikel 5
Finanzierung

Die Finanzausstattung fiir die Durchfilhrung des Programms
wird fur den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 auf 449 394 000 EUR zu jeweiligen Preisen fest-
gesetzt.

Die jahrlichen Mittel werden vom Europiischen Parlament und
vom Rat in den Grenzen des mehrjahrigen Finanzrahmens be-
willigt.

(") Richtlinie 2011/24/EU des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mirz 2011 iiber die Ausibung der Patientenrechte in der
grenziiberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom
4.4.2011, S. 45).

Artikel 6
Beteiligung von Drittlindern

Das Programm steht Drittlindern zur Beteiligung auf Kostenba-
sis offen, insbesondere

a) Beitrittslindern, Bewerberlindern und potenziellen Bewer-
bern, die durch eine Heranfithrungsstrategie unterstiitzt wer-
den, gemidfl den allgemeinen Grundsitzen und den allgemei-
nen Bedingungen fiir die Beteiligung dieser Linder an Uni-
onsprogrammen, die in den relevanten Rahmenabkommen,
Beschliissen des Assoziationsrats oder hnlichen Uberein-
kiinften festgelegt sind;

b) den EFTA-/[EWR-Lindern gemidfl den im EWR-Abkommen
festgelegten Bedingungen;

¢) Nachbarlindern und Landern, die gemifl den in den ein-
schlagigen bilateralen oder multilateralen Vereinbarungen
festgelegten Bedingungen in die Europidische Nachbarschafts-
politik einbezogenen sind;

d) sonstigen Landern gemif den in den einschligigen bilatera-
len oder multilateralen Vereinbarungen festgelegten Bedin-
gungen.

Artikel 7
Art der Fordermaflnahmen

(1)  Gemafl der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012
werden die Finanzbeitrige der Union in Form von Finanzhilfen,
offentlichen Auftrdgen oder anderen Interventionen gewahrt, die
notwendig sind, um die Programmziele zu erreichen.

(2)  Finanzhilfen konnen gewidhrt werden zur Forderung

a) von Maflnahmen mit einem deutlichen Unionsmehrwert, die
von den fiir das Gesundheitswesen zustindigen Behorden der
Mitgliedstaaten oder der gemifl Artikel 6 am Programm be-
teiligten Drittlinder oder durch diese zustindigen Behorden
beauftragte Einrichtungen des offentlichen Sektors und nicht-
staatliche Stellen nach Artikel 8 Absatz 1, die einzeln oder
vernetzt handeln, kofinanziert werden;

b) von Malnahmen mit einem deutlichen Unionsmehrwert, die
in den Jahresarbeitsprogrammen ausdriicklich vorgesehen
und ordnungsgemifl begriindet sind und von sonstigen of-
fentlichen, nichtstaatlichen oder privaten Stellen gemif§ Ar-
tikel 8 Absatz 1 kofinanziert werden, einschlieflich interna-
tionaler Organisationen, die auf dem Gebiet der Gesundheit
titig sind, und im letzteren Fall gegebenenfalls ohne eine
vorherige Aufforderung zur Einreichung von Vorschligen;

¢) der Arbeit nichtstaatlicher Stellen gemdfl Artikel 8 Absatz 2,
wenn die Verfolgung eines oder mehrerer der Einzelziele des
Programms finanzielle Unterstiitzung erfordert.

(3)  Die Finanzhilfen der Union diirfen 60 % der forderfihi-
gen Kosten einer Mafinahme, die im Zusammenhang mit einem
Programmziel steht, oder fiir die Arbeit einer nichtstaatlichen
Stelle nicht wiberschreiten. In Fillen auflergewohnlicher Zweck-
mifSigkeit kann der Beitrag der Union bis zu 80 % der forder-
fahigen Kosten betragen.
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Fur die Zwecke der in Absatz 2 Buchstabe a genannten Mafs-
nahmen gilt die aulergewohnliche Zweckmifigkeit unter ande-
rem als erreicht, wenn

a) mindestens 30 % der fiir die vorgeschlagene Maffnahme vor-
gesehenen Haushaltsmittel Mitgliedstaaten zugeteilt werden,
deren Bruttonationaleinkommen je Einwohner weniger als
90 % des Unionsdurchschnitts betragt, und

b) Stellen aus mindestens 14 beteiligten Lindern an der Maf-
nahme teilnehmen, darunter mindestens vier Linder, deren
Bruttonationaleinkommen je Einwohner weniger als 90 %
des Unionsdurchschnitts betrdgt.

(4)  Abweichend von Artikel 130 Absatz 2 der Verordnung
(EU, Euratom) Nr. 966/2012 kann die Kommission im jahr-
lichen Arbeitsprogramm fiir 2014 in ausreichend begriindeten
Fillen die unmittelbar mit der Durchfihrung der unterstiitzten
Mafnahmen verbundenen angefallenen Kosten als ab dem 1. Ja-
nuar 2014 forderfahig betrachten, auch wenn sie dem Begiins-
tigten noch vor der Antragstellung entstehen.

Artikel 8
Finanzhilfeempfinger

(1)  Die Finanzhilfen fiir die in Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben
a und b genannten Mafnahmen konnen Einrichtungen mit
Rechtspersonlichkeit, Behorden, Einrichtungen des offentlichen
Sektors, insbesondere Forschungs- und Gesundheitseinrichtun-
gen, Universititen und Hochschulen, gewahrt werden.

(2)  Die Finanzhilfen fiir die Arbeit der in Artikel 7 Absatz 2
Buchstabe ¢ genannten Stellen kann Stellen gewahrt werden, die
die folgenden Kriterien erfiillen:

a) Sie sind nichtstaatlicher Art, verfolgen keinen Erwerbszweck
und sind unabhingig von Industrie, Handel und Wirtschaft
und frei von sonstigen Interessenkonflikten;

b) sie sind im Gesundheitswesen titig, spielen eine wirkungs-
volle Rolle im Dialog mit dem Biirger auf Unionsebene und
verfolgen mindestens eines der Einzelziele des Programms;

¢) sie sind auf Unionsebene und — bei ausgewogener geogra-
fischer Abdeckung — in mindestens der Halfte der Mitglied-
staaten tatig.

Artikel 9
Administrative und technische Unterstiitzung

Die Finanzausstattung fir das Programm kann auch Ausgaben
im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Uberwachung, Kon-
trolle, Priifung und Bewertung abdecken, die unmittelbar fiir die
Verwaltung des Programms und die Verwirklichung seiner Ziele
erforderlich sind, insbesondere Studien, Sitzungen, Informati-
ons- und Kommunikationsmafinahmen, einschlieflich der Ver-
mittlung der politischen Priorititen der Union nach auflen, so-
weit sie mit den allgemeinen Zielen dieses Programms im Zu-
sammenhang stehen, Ausgaben in Verbindung mit IT-Netzen,
die speziell dem Informationsaustausch dienen, sowie alle sons-
tigen Ausgaben fur technische und administrative Unterstiit-
zung, die der Kommission fiir die Verwaltung des Programms
entstehen.

KAPITEL IV
DURCHFUHRUNG
Artikel 10
Durchfithrungsverfahren

Die Kommission ist fur die Durchfithrung dieses Programms
nach den in der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 fest-
gelegten Verwaltungsverfahren verantwortlich.

Artikel 11
Jahresarbeitsprogramme

(1) Zur Durchfithrung des Programms legt die Kommission
jahrliche Arbeitsprogramme gemdfl der Verordnung (EU, Eura-
tom) Nr. 966/2012 und den Kriterien in Anhang II der vor-
liegenden Verordnung fest.

(2) Die Kommission erldsst im Wege von Durchfiihrungs-
rechtsakten jahrliche Arbeitsprogramme, die insbesondere
durchzufuhrende Mafinahmen, einschlieflich der vorldufigen
Zuweisung der Finanzmittel, enthalten. Diese Durchfiithrungs-
rechtsakte werden gemifl dem in Artikel 16 Absatz 2 genann-
ten Priifverfahren erlassen.

(3)  Bei der Durchfithrung des Programms stellt die Kommis-
sion in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten sicher, dass alle
einschligigen Rechtsvorschriften im Bereich des Schutzes per-
sonenbezogener Daten eingehalten und gegebenenfalls Mecha-
nismen eingefithrt werden, die die Vertraulichkeit und die Si-
cherheit dieser Daten gewihrleisten.

Artikel 12

Kohirenz und  Komplementaritit —mit  anderen

Politikbereichen

Die Kommission gewahrleistet in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten die Gesamtkoharenz und Komplementaritit mit an-
deren einschlagigen Politikbereichen, Instrumenten und Aktio-
nen der Union, einschlielich jener der einschligigen Agenturen
der Union.

Artikel 13
Uberwachung, Bewertung und Verbreitung der Ergebnisse

(1) Die Kommission iiberwacht in enger Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten die Durchfithrung der Mafnahmen im
Rahmen des Programms anhand der festgelegten Ziele und In-
dikatoren, einschlieflich der verfiigbaren Informationen iiber die
Hohe der mit dem Klimawandel verbundenen Ausgaben. Sie
erstattet dem in Artikel 17 Absatz 1 genannten Ausschuss Be-
richt dariiber und informiert das Europdische Parlament und
den Rat laufend.

(2)  Auf Ersuchen der Kommission legen die Mitgliedstaaten
verfiigbare Informationen iiber die Durchfithrung und die Aus-
wirkungen dieses Programms vor. Diese Informationsersuchen
miissen verhiltnismdfig sein und dirfen zu keiner unnétigen
Erhohung des Verwaltungsaufwands fur die Mitgliedstaaten fiih-
ren.
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(3)  Im Hinblick auf einen Beschluss zur Verldngerung, An-
derung oder Aussetzung der thematischen Priorititen erstellt die
Kommission nach Ablauf der Hilfte der Laufzeit des Pro-
gramms, aber spitestens am 30. Juni 2017, einen Halbzeit-Be-
wertungsbericht tiber das Erreichen der Ziele des Programms,
den Sachstand beziiglich der Umsetzung der in Anhang I dar-
gelegten thematischen Priorititen und iiber die Effizienz des
Ressourceneinsatzes und tiber den Unionsmehrwert des Pro-
gramms und legt ihn dem Europidischen Parlament und dem
Rat vor. In dem Halbzeit-Bewertungsbericht ist auflerdem ein-
zugehen auf den Spielraum fur Vereinfachungen, auf die interne
und externe Kohirenz des Programms, auf die Frage, ob die
Ziele noch alle relevant sind, sowie auf den Beitrag der Maf3-
nahmen zur Erreichung der Ziele des Artikels 168 AEUV. Dabei
werden auch die Ergebnisse der Bewertung der langfristigen
Auswirkungen des fritheren Programms beriicksichtigt.

Die Kommission gibt in dem Halbzeit-Bewertungsbericht ins-
besondere Folgendes an:

a) ob eine oder mehrere der in Anhang I aufgefithrten thema-
tischen Priorititen im Einklang mit den Zielen des Pro-
gramms und innerhalb der verbleibenden Laufzeit des Pro-
gramms nicht umgesetzt und erreicht werden konnen;

b) ob bei der Bewertung eine oder mehrere spezifische, wesent-
liche thematische Priorititen ermittelt wurden, die nicht in
Anhang I aufgefihrt sind, aber zur Erreichung der allgemei-
nen und der Einzelziele des Programms notwendig geworden
sind;

¢) die Griinde fiir die Schlussfolgerungen nach den Buchstaben
a und b.

Die lingerfristigen Auswirkungen und die Nachhaltigkeit der
Wirkungen des Programms werden bewertet, damit die Ergeb-
nisse dieser Bewertung in einen kiinftigen Programmbeschluss
zur etwaigen Verldngerung, Anderung oder Aussetzung einflie-
Ben.

(4)  Die Kommission macht die Ergebnisse der nach dieser
Verordnung durchgefithrten Mafnahmen o6ffentlich zuginglich
und sorgt fur ihre weite Verbreitung, um zur Gesundheitsfor-
derung in der Union beizutragen.

Artikel 14
FolgemafSnahmen zum Halbzeit-Bewertungsbericht

(1)  Wird in dem Halbzeit-Bewertungsbericht festgestellt, dass
eine oder mehrere thematische Priorititen im Einklang mit den
Zielen des Programms und innerhalb der Laufzeit des Pro-
gramms nicht umgesetzt und erreicht werden konnen, so wird
der Kommission die Befugnis iibertragen, bis zum 31. August
2017 delegierte Rechtsakte gemdfl Artikel 18 zu erlassen, um
die betreffende thematische Prioritit oder die betreffenden the-
matischen Priorititen aus Anhang I zu streichen. Wihrend der
Laufzeit des Programms darf nur ein einziger delegierter Rechts-
akt nach Artikel 18 zur Streichung einer oder mehrerer thema-
tischer Prioritdten in Kraft treten.

(2)  Werden in dem Halbzeit-Bewertungsbericht eine oder
mehrere thematische Priorititen benannt, die nicht in Anhang
[ aufgefiihrt sind, aber zur Erreichung der allgemeinen und der
Einzelziele des Programms notwendig geworden sind, so wird
der Kommission die Befugnis iibertragen, bis zum 31. August
2017 delegierte Rechtsakte gemifl Artikel 18 zu erlassen, um
die betreffende thematische Prioritit oder die betreffenden the-

matischen Priorititen in Anhang I aufzunehmen. Eine themati-
sche Prioritit muss wahrend der Laufzeit des Programms er-
reicht werden konnen. Wihrend der Laufzeit des Programms
darf nur ein einziger delegierter Rechtsakt nach Artikel 18 zur
Hinzufiigung einer oder mehrerer thematischer Priorititen in
Kraft treten.

(3)  Jede Streichung oder Hinzufigung von thematischen
Priorititen muss im Einklang mit den allgemeinen Zielen und
den relevanten Einzelzielen des Programms stehen.

Artikel 15
Nationale Anlaufstellen

Die Mitgliedstaaten benennen nationale Anlaufstellen, deren
Auftrag darin besteht, die Kommission bei der Bekanntmachung
des Programms und gegebenenfalls der Verbreitung der Pro-
grammergebnisse sowie der verfugbaren Information tber die
Auswirkungen des Programms gemif§ Artikel 13 Absatz 2 zu
unterstiitzen.

Artikel 16
Schutz der finanziellen Interessen der Union

(1) Die Kommission ergreift geeignete Mafnahmen, um bei
der Durchfithrung der nach dieser Verordnung finanzierten
Mafnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der Union
durch geeignete Praventivmaflnahmen gegen Betrug, Korruption
und sonstige rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kon-
trollen und — bei Feststellung von Unregelmifigkeiten — ab-
schreckende verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen
zu gewdhrleisten.

(2)  Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungs-
hof sind befugt, bei allen Empfingern, Auftragnehmern und
Unterauftragnehmern, die im Rahmen dieser Verordnung Uni-
onsmittel erhalten haben, Rechnungspriifungen anhand von Un-
terlagen und vor Ort durchzufthren.

(3) Das Europdische Amt fir Betrugsbekimpfung (OLAF)
kann gemifl den Vorschriften und Verfahren, die in der Ver-
ordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europdischen Par-
laments und des Rates (') und in der Verordnung (Euratom,
EG) Nr. 2185/96 des Rates (?) vorgesehen sind, Untersuchungen
einschlieflich Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort durchfiih-
ren, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer Finanz-
hilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder einem ge-
mif dieser Verordnung finanzierten Vertrag ein Betrugs- oder

(") Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europiischen Par-
laments und des Rates vom 11. September 2013 iiber die Unter-
suchungen des Europiischen Amtes fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF)
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 10731999 des Euro-
pdischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom)
Nr. 1074/1999 des Rates (ABL. L 248 vom 18.9.2013, S. 1).

(3 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. Novem-
ber 1996 betreffend die Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort
durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der
Europiischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregel-
mifigkeiten (ABL. L 292 vom 15.11.1996, S. 2).
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Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung,
die die finanziellen Interessen der Union beeintrichtigt, vorliegt.

(4)  Unbeschadet der Absitze 1, 2 und 3 miissen Kooperati-
onsabkommen mit Drittstaaten und mit internationalen Orga-
nisationen, Vertrdge, Finanzhilfevereinbarungen und Finanzhilfe-
beschliisse, die sich aus der Durchfithrung dieser Verordnung
ergeben, Bestimmungen enthalten, mit denen der Kommission,
dem Rechnungshof und OLAF ausdriicklich die Befugnis erteilt
wird, derartige Rechnungspriifungen sowie Untersuchungen im
Rahmen ihrer jeweiligen Zustandigkeiten durchzufithren.

KAPITEL V
VERFAHRENSBESTIMMUNGEN
Artikel 17
Ausschussverfahren

(1)  Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstiitzt.
Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011.

(2)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti-
kel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(3)  Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erldsst die
Kommission den Durchfithrungsrechtsakt nicht, und Artikel 5
Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
findet Anwendung.

Artikel 18
Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun-
gen {bertragen.

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemafs
Artikel 14 Absitze 1 und 2 wird der Kommission fiir die Dauer
der Laufzeit des Programms {ibertragen.

(3)  Die Befugnisiibertragung gemifs Artikel 14 Absitze 1
und 2 kann vom Europiischen Parlament oder vom Rat jeder-
zeit widerrufen werden. Der Beschluss iiber den Widerruf be-
endet die Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amts-
blatt der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss iiber
den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die
Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind,
wird von dem Beschluss tiber den Widerruf nicht beriihrt.

(4)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er-
lasst, ibermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europiischen Par-
lament und dem Rat.

(5)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemif$ Artikel 14 Absitze 1
und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Euro-
pdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei
Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Européi-
sche Parlament und den Rat Einwinde erhoben haben oder
wenn vor Ablauf dieser Frist das Europdische Parlament und
der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine
Einwinde erheben werden. Auf Initiative des Europdischen Par-
laments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate ver-
langert.

KAPITEL VI
UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 19
Ubergangsbestimmungen

(1)  Die Finanzausstattung fur das Programm kann auch Aus-
gaben fir technische und administrative Unterstiitzung umfas-
sen, die fiir die Sicherstellung des Ubergangs zwischen dem
Programm und den gemif dem Beschluss Nr. 1350/2007/EG
angenommenen Mafinahmen erforderlich sind.

(2)  Erforderlichenfalls konnen iiber das Jahr 2020 hinaus
Mittel in den Haushalt eingesetzt werden, um in Artikel 9 vor-
geschene Ausgaben zu decken, mit denen die Verwaltung von
Mafinahmen ermdéglicht wird, die bis 31. Dezember 2020 noch
nicht abgeschlossen sind.

Artikel 20
Aufhebung
Der Beschluss Nr. 1350/2007/EG wird mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2014 aufgehoben.
Artikel 21
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veréffentlichung im

Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2014.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in allen Mitglied-

staaten.

Geschehen zu Strafburg am 11. Mérz 2014.

Im Namen des Europdischen Parlaments
Der Prdsident
M. SCHULZ

Im Namen des Rates
Der Prisident
D. KOURKOULAS
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ANHANG 1

THEMATISCHE PRIORITATEN

1.  Gesundheitsforderung, Privention von Krankheiten und Schaffung eines unterstiitzenden Umfelds fiir eine
gesunde Lebensfithrung unter Beriicksichtigung des Grundsatzes "Einbeziehung von Gesundheitsfragen in
alle Politikbereiche".

1.1. Kostenwirksame Gesundheitsforderungs- und Priventionsmaffnahmen, insbesondere im Einklang mit den Strategien
der Union in den Bereichen Alkohol und Erndhrung, einschlieflich Mafnahmen zur Forderung des Austauschs
evidenzbasierter und bewihrter Verfahren in Bezug auf Risikofaktoren wie Tabakkonsum und Passivrauchen, Alko-
holmissbrauch, ungesunde Ernihrungsgewohnheiten und Bewegungsmangel, wobei die gesundheitsrelevanten As-
pekte der zugrunde liegenden Faktoren wie soziale und Umweltfaktoren zu beriicksichtigen sind und der Schwer-
punkt auf den Unionsmehrwert zu legen ist.

1.2. Mafinahmen zur Ergdnzung der Initiativen der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogenbedingter Gesundheitsschaden
einschlieflich der Informations- und Vorbeugungsmafinahmen.

1.3. Unterstiitzung einer wirksamen Reaktion auf iibertragbare Krankheiten wie HIV/AIDS, Tuberkulose und Hepatitis
durch die Ermittlung, Verbreitung und Forderung der Ubernahme evidenzbasierter und bewiahrter Verfahren zur
kostenwirksamen Pravention, Diagnose, Behandlung und Versorgung.

1.4. Forderung der Zusammenarbeit und Vernetzung in der Union zur Privention und Verbesserung der Behandlung
chronischer Erkrankungen, einschlieflich Krebs, altersbedingter Krankheiten und neurodegenerativer Erkrankungen,
durch den Austausch von Wissen und bewihrten Verfahren sowie die Entwicklung gemeinsamer Maffnahmen in den
Bereichen Privention, Fritherkennung und Management (einschlieflich Gesundheitskompetenz und eigenstindige
Gesundbheitsfiirsorge). Aufbau auf der bereits geleisteten Arbeit im Bereich Krebs, einschlieRlich der einschligigen
von der Europdischen Partnerschaft fir Manahmen zur Krebsbekdmpfung vorgeschlagenen Initiativen.

1.5. Mafinahmen, die die Rechtsvorschriften der Union im Bereich Tabakerzeugnisse, -werbung und -vermarktung er-
fordern oder die zu deren Durchfithrung beitragen. Dazu konnen Tétigkeiten gehéren, die auf die Durchfithrung,
Anwendung, Uberwachung und Uberpriifung dieser Rechtsvorschriften abzielen.

1.6. Forderung eines Gesundheitsinformations- und -wissenssystems als Beitrag zu evidenzbasierten Entscheidungen,
einschlieflich der Nutzung bestehender Instrumente und gegebenenfalls einer Weiterentwicklung der standardisierten
Gesundheitsinformationen und Instrumente zur Gesundheitsiiberwachung, der Erhebung und Auswertung von Ge-
sundheitsdaten und der umfassenden Verbreitung der Programmergebnisse.

2. Schutz der Unionsbiirgerinnen und -biirger vor schwerwiegenden grenziibergreifenden Gesundheitsgefah-
ren.

2.1. Verbesserung der Risikobewertung und Schlieen von Liicken bei der Kapazitit zur Risikobewertung durch Bereit-
stellung zusitzlicher Kapazititen fiir wissenschaftliche Beratung und Abgleich bestehender Bewertungen.

2.2. Forderung des Kapazititsaufbaus in den Mitgliedstaaten zur Abwehr von Gesundheitsgefahren, gegebenenfalls auch
in Zusammenarbeit mit Nachbarlindern: Ausbau der Bereitschafts- und Reaktionsplanung unter Beriicksichtigung
von weltweiten Initiativen und in Abstimmung mit diesen, Bestandteile allgemeiner und spezifischer Bereitschafts-
planung, Koordinierung der Reaktionen im offentlichen Gesundheitswesen; unverbindliche Impfkonzepte; Vorgehen
gegen die zunechmenden Gesundheitsgefahren infolge weltweiter Migrationsbewegungen; Entwicklung von Leitlinien
fir Schutzmafinahmen in Krisenfillen, Leitlinien fiir Information und Leitfiden fiir gute Praxis; Beitrag zu dem
Rahmen fiir einen freiwilligen Mechanismus, einschlielich der Einfithrung einer optimalen Durchimpfung, um
wirksam gegen den Wiederanstieg von Infektionskrankheiten vorzugehen, und fiir die gemeinsame Beschaffung
medizinischer Gegenmafinahmen; Entwicklung kohdrenter Kommunikationsstrategien.

2.3. Maflnahmen, die die Rechtsvorschriften der Union in den Bereichen iibertragbare Krankheiten und andere Gesund-
heitsgefahren, einschlieflich solcher, die durch biologische oder chemische Zwischenfille oder durch die Umwelt
oder den Klimawandel verursacht werden, erfordern oder die zu deren Durchfithrung beitragen. Dazu kénnen
Tétigkeiten gehoren, die die Durchfithrung, Anwendung, Uberwachung und Uberpriifung dieser Rechtsvorschriften
erleichtern.

2.4. Forderung eines Gesundheitsinformations- und -wissenssystems als Beitrag zu evidenzbasierten Entscheidungen,
einschlieflich der Nutzung bestehender Instrumente und gegebenenfalls einer Weiterentwicklung der standardisierten
Gesundheitsinformationen und Instrumente zur Gesundheitsiiberwachung, der Erhebung und Auswertung von Ge-
sundheitsdaten und der umfassenden Verbreitung der Programmergebnisse.

3. Beitrag zu innovativen, effizienten und nachhaltigen Gesundheitssystemen

3.1. Unterstiitzung der freiwilligen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der Technologiefolgen-
abschitzung im Gesundheitswesen im Rahmen des mit der Richtlinie 2011/24/EU eingerichteten Netzes fiir Tech-
nologiefolgenabschitzung im Gesundheitswesen. Erleichterung der Ubernahme der Ergebnisse der aus dem durch
den Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (') aufgestellten Siebten Rahmenpro-
gramm der Europiischen Gemeinschaft fiir Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013)
geforderten Forschungsprojekte und langfristig der Tatigkeiten, die innerhalb des Rahmenprogramms fiir Forschung
und Innovation (Horizont 2020) durchgefithrt werden.

(") Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 iiber das Siebte Rahmenprogramm

der Europiischen Gemeinschaft fiir Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013) (ABL L 412 vom
30.12.2006, S. 1)
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3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Forderung der freiwilligen Ubernahme von Innovationen im Gesundheitswesen und der Gesundheitstelematik durch
Erh6hung der Interoperabilitit von Patientenregistern und anderen gesundheitstelematischen Losungen; Forderung
der Zusammenarbeit in der Gesundheitstelematik in der Union, insbesondere in Bezug auf Register, und deren
Nutzung durch die Angehérigen der Gesundheitsberufe. Dies wird das mit der Richtlinie 2011/24/EU eingerichtete
freiwillige Netzwerk fiir elektronische Gesundheitsdienste fordern.

Forderung der Nachhaltigkeit der Arbeitskrifte im Gesundheitswesen durch die Entwicklung effektiver Prognosen
und Planung fur die Arbeitskrifte im Gesundheitswesen in Bezug auf Anzahl, Gleichstellung von Frauen und
Ménnern, Erfahrung und eine fiir die erforderliche Qualifikation angemessene Ausbildung, einschlieflich der Fihig-
keit, die neuen Systeme der Informationstechnologie und andere fortgeschrittene Technologien zu nutzen, Beobach-
tung der Mobilitdt (innerhalb der EU) und der Migration der Angehorigen der Gesundheitsberufe, Forderung effi-
zienter Personaleinstellungs- und -bindungsstrategien und Aufbau von Handlungskompetenzen, wobei die Fragen der
Pflegebediirftigkeit und der Uberalterung der Bevolkerung gebithrend zu beriicksichtigen sind.

Bereitstellung von Sachverstand und Austausch bewihrter Verfahren zur Unterstiitzung der Mitgliedstaaten bei der
Reform ihrer Gesundheitssysteme durch die Schaffung eines Mechanismus zur Biindelung von Fachwissen auf
Unionsebene, zur fundierten und evidenzbasierten Beratung iiber effektive und effiziente Investitionen und Innova-
tionen im Gesundheitswesen und in den Gesundheitssystemen. Erleichterung der Ubernahme der Ergebnisse der aus
dem Siebten Rahmenprogramm der Europdischen Gemeinschaft fur Forschung, technologische Entwicklung und
Demonstration (2007-2013) geforderten Forschungsprojekte und langfristig der Tatigkeiten, die innerhalb des Rah-
menprogramms fiir Forschung und Innovation (Horizont 2020) durchgefiihrt werden.

Unterstiitzung der Mafnahmen, die Gesundheitsfragen einer immer &lter werdenden Gesellschaft betreffen, ein-
schlieflich der entsprechenden Mafinahmen, die die Europdische Innovationspartnerschaft fiir Aktivitit und Gesund-
heit im Alter im Rahmen der folgenden drei Themen vorschldgt: Innovation bei Sensibilisierung, Privention und
Fritherkennung; Innovation in Therapie und Versorgung und Innovation fiir Aktivitit und Unabhangigkeit im Alter.

Mafinahmen, die die Rechtsvorschriften der Union im Bereich Medizinprodukte, Arzneimittel und grenziiberschrei-
tende Gesundheitsversorgung erfordern oder die zu deren Durchfithrung beitragen. Dazu kénnen Tatigkeiten ge-
horen, die die Durchfilhrung, Anwendung, Uberwachung und Uberpriifung dieser Rechtsvorschriften erleichtern.

Forderung eines Gesundheitsinformations- und -wissenssystems als Beitrag zu evidenzbasierten Entscheidungen,
einschlieflich der Nutzung bestehender Instrumente, gegebenenfalls einer Weiterentwicklung der standardisierten
Gesundheitsinformationen und Instrumente zur Gesundheitsitberwachung, der Erhebung und Auswertung von Ge-
sundheitsdaten, der umfassenden Verbreitung der Programmergebnisse und der Unterstiitzung der gemifl dem
Beschluss 2008/721/EG eingesetzten Wissenschaftlichen Ausschiisse.

Erleichterung des Zugangs zu besserer und sichererer Gesundheitsversorgung fiir die Unionsbiirgerinnen
und -biirger

Forderung der Einrichtung eines Systems Europiischer Referenznetzwerke fiir Patienten, deren Erkrankungen hoch
spezialisierte Versorgung und Schwerpunktlegung auf bestimmte Ressourcen oder Sachverstand erfordern, wie im
Falle seltener Krankheiten, auf der Grundlage von Kriterien, die gemaf$ der Richtlinie 2011/24/EU festzulegen sind.

Unterstiitzung von Mitgliedstaaten, Patientenverbianden und Interessengruppen durch koordinierte Manahmen auf
Unionsebene, um Patienten, die unter seltenen Krankheiten leiden, wirksam helfen zu konnen. Dazu gehoren der
Aufbau von Referenznetzwerken (im Einklang mit Nummer 4.1), unionsweite Informationsdatenbanken und Register
fur seltene Krankheiten auf der Grundlage gemeinsamer Kriterien.

Stirkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Patientensicherheit und Versorgungsqualitit, unter anderem durch
Umsetzung der Empfehlung des Rates vom 9. Juni 2009 zur Sicherheit der Patienten einschliefSlich Prévention und
Eindimmung von therapieassoziierten Infektionen ('); Austausch bewihrter Verfahren in Bezug auf Qualititssiche-
rungssysteme; Entwicklung von Leitlinien und Instrumenten zur Forderung von Qualitit und Patientensicherheit;
mehr Information der Patienten tiber Sicherheit und Qualitit, Verbesserung von Feedback und Interaktionen zwi-
schen Patienten und den Leistungserbringern im Gesundheitswesen.

Entsprechend dem Aktionsplan zur Abwehr der steigenden Gefahr der Antibiotikaresistenz Verbesserung des um-
sichtigen Einsatzes von Antibiotika und Zuriickdringung der Verfahren, die die Antibiotikaresistenz erhohen, ins-
besondere in Krankenhdusern; Forderung wirksamer Praventions- und Hygienemafnahmen zur Verhiitung und
Bekimpfung von Infektionen; Senkung der Belastung durch resistente Infektionserreger und nosokomiale Infektionen
sowie Sicherstellung der Verfiigbarkeit wirksamer Antibiotika.

Mafinahmen, die die Rechtsvorschriften der Union in den Bereichen menschliche Gewebe und Zellen, Blut, mensch-
liche Organe, Medizinprodukte, Arzneimitteleinsatz und Patientenrechte in der grenziiberschreitenden Gesundheits-
versorgung erfordern oder die zu deren Durchfilhrung beitragen, wobei die Zustindigkeiten und die ethischen
Entscheidungen der Mitgliedstaaten in diesen Bereichen uneingeschrankt zu achten sind. Dazu konnen Titigkeiten
gehoren, die die Durchfithrung, Anwendung, Uberwachung und Uberpriifung dieser Rechtsvorschriften erleichtern.

Forderung eines Gesundheitsinformations- und -wissenssystems als Beitrag zu evidenzbasierten Entscheidungen,
einschlieflich der Nutzung bestehender Instrumente und gegebenenfalls einer Weiterentwicklung der standardisierten
Gesundheitsinformationen und Instrumente zur Gesundheitsitberwachung, der Erhebung und Auswertung von Ge-
sundheitsdaten und der weiteren Verbreitung der Programmergebnisse.

() ABL C 151 vom 3.7.2009, S. 1.
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ANHANG 11

KRITERIEN FUR DIE ERSTELLUNG DER JAHRLICHEN ARBEITSPROGRAMME

Fiir die Laufzeit des Programms werden die jahrlichen Arbeitsprogramme im Einklang mit folgenden Kriterien erstellt:

— Relevanz der vorgeschlagenen Mafinahmen fiir die in den Artikeln 2 und 3 genannten Ziele und fiir die thematischen
Priorititen gemdfl Anhang I sowie fiir die Gesundheitsstrategie der Union "Gemeinsam fiir Gesundheit";

— Unionsmehrwert der vorgeschlagenen Mafinahmen im Einklang mit den thematischen Priorititen gemafl Anhang [;

— Relevanz der vorgeschlagenen Maffnahmen fiir die offentliche Gesundheit im Hinblick auf die Gesundheitsforderung,
die Pravention von Krankheiten und den Schutz der Unionsbiirgerinnen und -biirger vor Gesundheitsgefahren sowie
im Hinblick auf die Verbesserung der Leistung der Gesundheitssysteme;

— Relevanz der vorgeschlagenen Mafsnahmen fiir die Unterstiitzung der Anwendung des Gesundheitsrechts der Union;
— Angemessenheit der geografischen Abdeckung der vorgeschlagenen Maflnahmen;

Ausgewogenheit der Verteilung der Haushaltsmittel zwischen den einzelnen Zielen des Programms unter Beriick-
sichtigung der voraussichtlichen Vorteile fiir die Gesundheitsforderung;

— Angemessenheit der Abdeckung der thematischen Priorititen gemifs Anhang I



	Verordnung (EU) Nr. 282/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 über ein drittes Aktionsprogramm der Union im Bereich der Gesundheit (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1350/2007/EG (Text von Bedeutung für den EWR)

